
   

Gesetz zur Einsparung von Energie in 
Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz – 
EnEG)

 

*)

 

vom 01.09.2005 (BGBl. I S. 2684), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 28. März 2009 (BGBl. I Nr. 17 vom 01.04.2009 S. 643)

§ 1
Energiesparender Wärmeschutz bei zu
errichtenden Gebäuden 

 

*)

 

(1) Wer ein Gebäude errichtet, das sei-
ner Zweckbestimmung nach beheizt
oder gekühlt werden muss, hat, um
Energie  zu sparen, den Wärmeschutz
nach Maßgabe der nach Absatz 2 zu er-
lassenden Rechtsverordnung so zu ent-
werfen und auszuführen, dass beim
Heizen und Kühlen vermeidbare Ener-
gieverluste unterbleiben. 
(2) Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates Anforderun-
gen an den Wärmeschutz von
Gebäuden und ihren Bauteilen festzu-
setzen. Die Anforderungen können sich
auf die Begrenzung des Wärmedurch-
gangs sowie der Lüftungswärmever-
luste und auf ausreichende raumklima-
tische Verhältnisse beziehen. Bei der
Begrenzung des Wärmedurchgangs ist
der gesamte Einfluss der die beheizten
oder gekühlten Räume nach außen und
zum Erdreich abgrenzenden sowie der-
jenigen Bauteile zu berücksichtigen,

die diese Räume gegen Räume abwei-
chender Temperatur abgrenzen. Bei der
Begrenzung von Lüftungswärmeverlus-
ten ist der gesamte Einfluss der Lüf-
tungseinrichtungen, der Dichtheit von
Fenstern und Türen sowie der Fugen
zwischen einzelnen Bauteilen zu be-
rücksichtigen. 
(3) Soweit andere Rechtsvorschriften
höhere Anforderungen an den bauli-
chen Wärmeschutz stellen, bleiben sie
unberührt. 

 

§ 2
Energiesparende Anlagentechnik bei
Gebäuden

 

(1) Wer Heizungs-, raumlufttechnische,
Kühl-, Beleuchtungs- sowie Warmwas-
serversorgungsanlagen oder -einrich-
tungen in Gebäude einbaut oder
einbauen lässt oder in Gebäuden auf-
stellt oder aufstellen lässt, hat bei Ent-
wurf, Auswahl und Ausführung dieser
Anlagen und Einrichtungen nach Maß-
gabe der nach den Absätzen 2 und 3 zu
erlassenden Rechtsverordnungen dafür
Sorge zu tragen, dass nicht mehr Ener-
gie verbraucht wird, als zur bestim-
mungsgemäßen Nutzung erforderlich
ist. 
(2) Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates vorzuschrei-

 

*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 
2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Dezember 2002 über die Gesamten-
ergieeffizienz von Gebäuden (ABl. EG 2003 Nr. L 1 
S. 65).



    

ben, welchen Anforderungen die
Beschaffenheit und die Ausführung der
in Absatz 1 genannten Anlagen und
Einrichtungen genügen müssen, damit
vermeidbare Energieverluste unterblei-
ben. Für zu errichtende Gebäude kön-
nen sich die Anforderungen beziehen
auf 
1. den Wirkungsgrad, die Auslegung

und die Leistungsaufteilung der
Wärme- und Kälteerzeuger, 

2. die Ausbildung interner Verteilungs-
netze, 

3. die Begrenzung der Warmwasser-
temperatur, 

4. die Einrichtungen der Regelung und
Steuerung der Wärme- und Kälte-
versorgungssysteme, 

5. den Einsatz von Wärmerückgewin-
nungsanlagen, 

6. die messtechnische Ausstattung zur
Verbrauchserfassung, 

7. die Effizienz von Beleuchtungssys-
temen, insbesondere den Wirkungs-
grad von Beleuchtungseinrichtun-
gen, die Verbesserung der
Tageslichtnutzung, die Ausstattung
zur Regelung und Abschaltung die-
ser Systeme, 

8. weitere Eigenschaften der Anlagen
und Einrichtungen, soweit dies im
Rahmen der Zielsetzung des Absat-
zes 1 auf Grund der technischen Ent-
wicklung erforderlich wird. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend, soweit in bestehende Gebäude
bisher nicht vorhandene Anlagen oder
Einrichtungen eingebaut oder vorhan-
dene ersetzt, erweitert oder umgerüstet
werden. Bei wesentlichen Erweiterun-
gen oder Umrüstungen können die An-
forderungen auf die gesamten Anlagen
oder Einrichtungen erstreckt werden.

Außerdem können Anforderungen zur
Ergänzung der in Absatz 1 genannten
Anlagen und Einrichtungen mit dem Ziel
einer nachträglichen Verbesserung des
Wirkungsgrades und einer Erfassung
des Energieverbrauchs gestellt werden. 
(4) Soweit andere Rechtsvorschriften
höhere Anforderungen an die in
Absatz 1 genannten Anlagen und Ein-
richtungen stellen, bleiben sie unbe-
rührt. 

 

§ 3
Energiesparender Betrieb von Anla-
gen 

 

(1) Wer Heizungs-, raumlufttechnische,
Kühl-, Beleuchtungs- sowie Warmwas-
serversorgungsanlagen oder -einrich-
tungen in Gebäuden betreibt oder
betreiben lässt, hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass sie nach Maßgabe der nach
Absatz 2 zu erlassenden Rechtsverord-
nung so instand gehalten und betrieben
werden, dass nicht mehr Energie ver-
braucht wird, als zu ihrer bestimmungs-
gemäßen Nutzung erforderlich ist. 
(2) Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates vorzuschrei-
ben, welchen Anforderungen der
Betrieb der in Absatz 1 genannten An-
lagen und Einrichtungen genügen
muss, damit vermeidbare Energiever-
luste unterbleiben. Die Anforderungen
können sich auf die sachkundige Bedie-
nung, Instandhaltung, regelmäßige
Wartung, Inspektion und auf die be-
stimmungsgemäße Nutzung der Anla-
gen und Einrichtungen beziehen. 
(3) Soweit andere Rechtsvorschriften hö-
here Anforderungen an den Betrieb der
in Absatz 1 genannten Anlagen und Ein-
richtungen stellen, bleiben sie unberührt. 



     

§ 3a
Verteilung der Betriebskosten 

 

Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates vorzuschreiben,
dass 
1. der Energieverbrauch der Benutzer

von heizungs- oder raumlufttechni-
schen oder der Versorgung mit
Warmwasser dienenden gemein-
schaftlichen Anlagen oder Einrich-
tungen erfasst wird, 

2. die Betriebskosten dieser Anlagen
oder Einrichtungen so auf die Benut-
zer zu verteilen sind, dass dem Ener-
gieverbrauch der Benutzer Rech-
nung getragen wird. 

 

§ 4
Sonderregelungen und Anforderun-
gen an bestehende Gebäude

 

(1) Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates von den
nach den §§ 1 bis 3 zu erlassenden
Rechtsverordnungen Ausnahmen zuzu-
lassen und abweichende Anforderun-
gen für Gebäude und Gebäudeteile
vorzuschreiben, die nach ihrem übli-
chen Verwendungszweck 
1. wesentlich unter oder über der

gewöhnlichen, durchschnittlichen
Heizdauer beheizt werden müssen, 

2. eine Innentemperatur unter 15 Grad
Celsius erfordern, 

3. den Heizenergiebedarf durch die im
Innern des Gebäudes anfallende Ab-
wärme überwiegend decken, 

4. nur teilweise beheizt werden müs-
sen, 

5. eine überwiegende Verglasung der
wärmeübertragenden Umfassungs-
flächen erfordern, 

6. nicht zum dauernden Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind, 

7. sportlich, kulturell, zu religiösen
Zwecken oder zu Versammlungen
genutzt werden, 

8. zum Schutze von Personen oder
Sachwerten einen erhöhten Luft-
wechsel erfordern oder 

9. nach der Art ihrer Ausführung für
eine dauernde Verwendung nicht
geeignet sind, 

soweit der Zweck des Gesetzes, ver-
meidbare Energieverluste zu verhin-
dern, dies erfordert oder zulässt. Satz 1
gilt entsprechend für die in § 2 Abs. 1
genannten Anlagen und Einrichtungen
in solchen Gebäuden oder Gebäudetei-
len; Halbsatz 1 gilt entsprechend für be-
sonders erhaltenswerte Gebäude.
(2) Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zu be-
stimmen, dass die nach den §§ 1 bis 3
und nach Absatz 1 festzulegenden An-
forderungen auch bei wesentlichen Än-
derungen von Gebäuden einzuhalten
sind. 
(3) Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zu
bestimmen, dass
1. für bestehende Gebäude, Anlagen

oder Einrichtungen einzelne Anfor-
derungen entsprechend den §§ 1
und 2 Abs.1 und 2 gestellt werden
können,

2. in bestehenden Gebäuden elektri-
sche Speicherheizsysteme und Heiz-
kessel, die bei bestimmungsgemä-
ßer Nutzung wesentlich mehr
Energie verbrauchen als andere
marktübliche Anlagen und Einrich-
tungen gleicher Funktion, außer Be-



    

trieb zu nehmen sind, wenn weniger
belastende Maßnahmen, wie eine
Pflicht zur nachträglichen An-
passung solcher Anlagen und Ein-
richtungen an den Stand der Tech-
nik, nicht zu einer vergleichbaren
Energieeinsparung führen,

auch wenn ansonsten für das Gebäude,
die Anlage oder die Einrichtung keine
Änderung durchgeführt würde. Die
Maßnahmen nach Satz 1 müssen gene-
rell zu einer wesentlichen Verminde-
rung der Energieverluste beitragen,
und die Aufwendungen müssen durch
die eintretenden Einsparungen inner-
halb angemessener Fristen erwirtschaf-
tet werden können. Die Sätze 1 und 2
sind in Fällen des Absatzes 1 entspre-
chend anzuwenden.

 

§ 5
Gemeinsame Voraussetzungen für
Rechtsverordnungen 

 

(1) Die in den Rechtsverordnungen
nach den §§ 1 bis 4 aufgestellten Anfor-
derungen müssen nach dem Stand der
Technik erfüllbar und für Gebäude glei-
cher Art und Nutzung wirtschaftlich
vertretbar sein. Anforderungen gelten
als wirtschaftlich vertretbar, wenn
generell die erforderlichen Aufwen-
dungen innerhalb der üblichen Nut-
zungsdauer durch die eintretenden Ein-
sparungen erwirtschaftet werden
können. Bei bestehenden Gebäuden ist
die noch zu erwartende Nutzungsdauer
zu berücksichtigen. 
(2) In den Rechtsverordnungen ist vor-
zusehen, dass auf Antrag von den An-
forderungen befreit werden kann,
soweit diese im Einzelfall wegen beson-
derer Umstände durch einen unange-

messenen Aufwand oder in sonstiger
Weise zu einer unbilligen Härte führen. 
(3) In den Rechtsverordnungen kann
wegen technischer Anforderungen auf
Bekanntmachungen sachverständiger
Stellen unter Angabe der Fundstelle
verwiesen werden. 
(4) In den Rechtsverordnungen nach den
§§ 1 bis 4 können die Anforderungen
und – in den Fällen des § 3a – die Erfas-
sung und Kostenverteilung abweichend
von Vereinbarungen der Benutzer und
von Vorschriften des Wohnungseigen-
tumsgesetzes geregelt und näher be-
stimmt werden, wie diese Regelungen
sich auf die Rechtsverhältnisse zwischen
den Beteiligten auswirken. 
(5) In den Rechtsverordnungen nach
den §§ 1 bis 4 können sich die Anforde-
rungen auch auf den Gesamtenergie-
bedarf oder -verbrauch der Gebäude
und die Einsetzbarkeit alternativer Sys-
teme beziehen sowie Umwandlungs-
verluste der Anlagensysteme berück-
sichtigen (Gesamtenergieeffizienz). 

 

§ 5a
Energieausweise 

 

Die Bundesregierung wird ermächtigt,
zur Umsetzung oder Durchführung von
Rechtsakten der Europäischen Gemein-
schaften durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates Inhalte
und Verwendung von Energieauswei-
sen auf Bedarfs- und Verbrauchsgrund-
lage vorzugeben und dabei zu bestim-
men, welche Angaben und Kennwerte
über die Energieeffizienz eines Gebäu-
des, eines Gebäudeteils oder in § 2
Abs. 1 genannter Anlagen oder Einrich-
tungen darzustellen sind. Die Vorgaben
können sich insbesondere beziehen auf 



    

1. die Arten der betroffenen Gebäude,
Gebäudeteile und Anlagen oder
Einrichtungen, 

2. die Zeitpunkte und Anlässe für die
Ausstellung und Aktualisierung von
Energieausweisen, 

3. die Ermittlung, Dokumentation und
Aktualisierung von Angaben und
Kennwerten, 

4. die Angabe von Referenzwerten,
wie gültige Rechtsnormen und Ver-
gleichskennwerte, 

5. begleitende Empfehlungen für kos-
tengünstige Verbesserungen der
Energieeffizienz, 

6. die Verpflichtung, Energieausweise
Behörden und bestimmten Dritten
zugänglich zu machen, 

7. den Aushang von Energieausweisen
für Gebäude, in denen Dienstleis-
tungen für die Allgemeinheit er-
bracht werden, 

8. die Berechtigung zur Ausstellung
von Energieausweisen einschließ-
lich der Anforderungen an die Qua-
lifikation der Aussteller sowie 

9. die Ausgestaltung der Energieaus-
weise. Die Energieausweise dienen
lediglich der Information. 

 

§ 6
Maßgebender Zeitpunkt 

 

Für die Unterscheidung zwischen zu er-
richtenden und bestehenden Gebäuden
im Sinne dieses Gesetzes ist der Zeit-
punkt der Erteilung der Baugenehmi-
gung oder der bauaufsichtlichen Zu-
stimmung, im Übrigen der Zeitpunkt
maßgeblich, zu dem nach Maßgabe des
Bauordnungsrechts mit der Bauausfüh-
rung begonnen werden durfte. 

 

§ 7
Überwachung 

 

(1) Die zuständigen Behörden haben
darüber zu wachen, dass die in den
Rechtsverordnungen nach diesem Ge-
setz festgesetzten Anforderungen er-
füllt werden, soweit die Erfüllung dieser
Anforderungen nicht schon nach ande-
ren Rechtsvorschriften im erforderli-
chen Umfang überwacht wird. 
(2) Die Landesregierungen oder die von
ihnen bestimmten Stellen werden vor-
behaltlich des Absatzes 3 ermächtigt,
durch Rechtsverordnung die Überwa-
chung hinsichtlich der in den Rechts-
verordnungen nach den §§ 1, 2 und 5a
Satz 2 Nr. 8 festgesetzten Anforderun-
gen ganz oder teilweise auf geeignete
Stellen, Fachvereinigungen oder Sach-
verständige zu übertragen. Soweit
sich § 4 auf die §§ 1 und 2 bezieht, gilt
Satz 1 entsprechend. 
(3) Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates die Über-
wachung hinsichtlich der durch Rechts-
verordnung nach § 3 festgesetzten An-
forderungen auf geeignete Stellen,
Fachvereinigungen oder Sachverstän-
dige zu übertragen. Soweit sich § 4 auf
§ 3 bezieht, gilt Satz 1 entsprechend. 
Satz 1 gilt auch für die Überwachung
von in Rechtsverordnungen nach § 2
Abs. 3 und § 4 Abs. 3 Satz 1 und 3 fest-
gesetzten Anforderungen an Heizungs-
sowie Warmwasserversorgungsanlagen
und -einrichtungen. Im Zusammen-
hang mit Regelungen zur Über-
wachung nach Satz 3 können ergän-
zend Bestimmungen über die Erteilung
weitgehender Empfehlungen getroffen
werden.



   

(4) In den Rechtsverordnungen nach den
Absätzen 2 und 3 kann die Art und das
Verfahren der Überwachung geregelt
werden; ferner können Anzeige- und
Nachweispflichten vorgeschrieben wer-
den. Es ist vorzusehen, dass in der Regel
Anforderungen auf Grund der §§ 1 und
2 nur einmal und Anforderungen auf
Grund des § 3 höchstens einmal im Jahr
überwacht werden; bei Anlagen in Ein-
familienhäusern, kleinen und mittleren
Mehrfamilienhäusern und vergleich-
baren Nichtwohngebäuden ist eine län-
gere Überwachungsfrist vorzusehen. 
(5) In der Rechtsverordnung nach Ab-
satz 3 ist vorzusehen, dass 
1. eine Überwachung von Anlagen mit

einer geringen Wärmeleistung ent-
fällt, 

2. die Überwachung der Erfüllung von
Anforderungen sich auf die Kont-
rolle von Nachweisen beschränkt,
soweit die Wartung durch eigenes
Fachpersonal oder auf Grund von
Wartungsverträgen durch Fach-
betriebe sichergestellt ist. 

(6) In Rechtsverordnungen nach § 4 Abs.
3 kann vorgesehen werden, dass die
Überwachung ihrer Einhaltung entfällt. 

 

§ 7a
Bestätigung durch Private

 

(1) Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates vorzusehen,
dass private Fachbetriebe hinsichtlich
der von ihnen durchgeführten Arbei-
ten, soweit sie bestehende Gebäude be-
treffen, die Einhaltung der durch
Rechtsverordnung nach § 2 Abs. 3 und
den §§ 3 und 4 Abs. 2 und 3 festgeleg-
ten Anforderungen bestätigen müssen;
in Fällen der Durchführung von Arbei-

ten durch Fachbetriebe vor dem 2. April
2009 oder der Eigenleistung, auch nach
dem 1. April 2009, kann eine Erklä-
rungspflicht des Eigentümers vorgese-
hen werden. In der Rechtsverordnung
nach Satz 1 kann vorgesehen werden,
dass die zuständige Behörde oder ein
mit der Wahrnehmung der öffentlichen
Aufgabe Beliehener sich die Bestäti-
gungen oder die Erklärungen zum
Zwecke der Überwachung vorlegen
lässt. Soweit sich § 4 Abs. 1 auf beste-
hende Gebäude bezieht, gelten die
Sätze 1 und 2 entsprechend.
(2) Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung vor-
zusehen, dass private Fachbetriebe
hinsichtlich der von ihnen durchgeführ-
ten Arbeiten, soweit sie zu errichtende
Gebäude betreffen, die Einhaltung der
durch Rechtsverordnung nach den §§ 1
sowie 2 Abs. 1 und 2 festgelegten An-
forderungen bestätigen müssen; in Fäl-
len der Eigenleistung kann eine
Erklärungspflicht des Bauherrn oder
des Eigentümers vorgesehen werden.
Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzu-
wenden. Soweit sich § 4 Abs. 1 auf zu
errichtende Gebäude bezieht, gelten
die Sätze 1 und 2 entsprechend.

 

§ 8
Bußgeldvorschriften 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig einer Rechts-
verordnung 
1. nach § 1 Abs. 2 Satz 1 oder 2, § 2

Abs. 2 auch in Verbindung mit
Abs. 3, § 3 Abs. 2 oder § 4 Abs. 1, 2
oder Abs. 3 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 3, 

2. nach § 5a Satz 1 oder 
3. nach § 7 Abs. 4 Satz 1 oder § 7a



     

oder einer vollziehbaren Anordnung
auf Grund einer solchen Rechtsverord-
nung zuwiderhandelt, soweit die
Rechtsverordnung für einen bestimm-
ten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 mit
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend
Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2

mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntau-
send Euro und in den übrigen Fällen
mit einer Geldbuße bis zu fünftausend
Euro geahndet werden. 

 

§§ 9, 10
(gegenstandslos) 

§ 11
(Inkrafttreten)


